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Der folgende Anhang hat den Zweck, theils über den Verlans von Geschäften Nachricht zu geben, deren Abschluß ü> ^

Abschieden nicht vorkommt, theils ans Schriften vorzüglich offiziellen Inhalts aufmerksam zu machen, welche in Beziehung '
schwebende Verhandlunge» erschienen und auf diese Licht zu werfen geeignet sind. Wir haben es aber auch nicht für iinps!^

erachtet, in diesem Anhange einige Berathungen vorzuführen, welche den Abschiedennicht einverleibt sind, Berathungcn der

nannten uninteressierten Orte zur Wiederherstellung der seit 1712 entschwundenen Eintracht. Diese sind dem Tagebuchc des ^

lcrischen Gesandten Joh. Balth. Vurckhardt entnommen, der sich der durch den Bnndcsbricf Basel angewiesenen Stellung

für die Erreichung dieses Zweckes nicht wenig Mühe gab. — Ein großer Thcil dieses Anhanges endlich ist der Erklü^ ^

verschollener Ausdrücke oder Provincialiömengewidmet.



Zu Abschied 1, 1. (Seile 2. 3.)

Als Dienstes den 20. Sept. der Friede mit dem Abte verhandelt wurde, erklärten die äbtisch-n Gesandten, sie verlangten anch jetzt

^°dtt die Restitntion, oder die uninteressierten Orte möchte» auswirken, daß man ihnen die Ursache der Entsetzung des Abtes

Am den liatb de« baslerischen Gesandten traten die uninteressierten Orte zu einer Berathung m d.c vordere Stube.

^ Resultat derselben ging dahin, daß beim Vorbehalt der kaiserlichen Ra.ihabition nicht weiter unterhandelt werden könne.

die Frage ob die äbtijck.en Abgeordneten nicht Gewalt hätten oder bekommen könnten, zu traeticren, so weit sie wußte», daß

'^-N. Kaiser gefällig sei ersolgte von Seite diese, -in- verneinende Antwort. Endlich erklärten die äbtischen Abgeordneten an

^icki, wenn man ihnen sünf Tag-Zeit gebe, so wollten sie ihr Möglichstes thnn, um von den, Fürsten B-sehle einzuholen. Da-

^ erklärten sich die Vororte einverstanden. (Tagcb. von Zoh. Balth. Burckhardt.)
Zu Abschied, 1. 1. (Seite 3.)

Von Seite des Biseboss wurden in diesen Angelegenheiten solgende Schrijten herausgegeben:
Gründliche I..lon.mlion über des Hochstisstö Eonstantz ckurisäiotion beh dessen in der Schwe.tz gelegenen Landschasst.

Fernere lukormution die Ihre Hochsnrstl. Gnaden von Eonstantz zugcmnthc hart- annoch oontinnirendc Bcdrangnnsscn

Swt. Schlösser Land und Leuten in der Schweitz und anders betreffend an e.n Hochlöbl. Rc.chs-Eonvent von Dcro^Ge-

^"dschafft dahie übergeben v Februar 1713. - öl-mitost. Worin gezeigct wirbt, anfs waö gerechte, undt aussrichtigc Weise Seme

^iürstl. Gnaden zu Eonstantz in der zwischen Jhro und lobl, EidtgnoSschasst erwachsenen Mißvcrständtnnß bißhcro versahwu

" u. s. w. ?. Februar 1713. .
Zu Abschied, 10 1. (Seite 16.)

Dieser Minister war Coch von Lund. preußischer Legationösecretär. S. S. 20 1. Unter den Diensten, welche derselbe Zürich

''"b Vern in Regenöbnrg leistete, war auch der, daß er „mit Stellung der Eonstanzischen Deduet.on vielsältig bemüht war."

Staatsarchiv Bern. TeutscheS Missiv-Buch Nr. 44. S. 28.)
Zu Abschied 16, o. (Seite 22.)

De» 7^ ,5 Februar wnroe von Zürich und Ben. die Huldigung in der sanctgallischenLandschaft ausgenommen. Derselben
vorausgeschickt eine christliche Auslegung der Eidespflicht" mit einer Zeichnung der zum «schwüre ausgchobencn Hand, in

die Bedeutung der einzelne» Finger in dieselben eingedruckt war. In den drei ausgehobenen Fingern steht, im Daumen:

der Vater, im .Zeigsinger: Gott der Sohn. i». Mittelfinger: Gott der b. Geist; von den beiden ander» niedergebogene» Fingern

^ der Ringfinger die Ansschrist: die Seele, der kleine Finger: der Leib.
Zu Abschied 18, s- (Seite 23.)

r Der Titel dieser Schrift lautet' Gründliche Behaubtung der hohen LandcS -Obrigkcil. welche denen löbl. regierende» cidgcnöj-

Ortho» über die in der Grass-Haft Baden und i». Thurgau belegene Bischofl.ch-Constanz.schc Pr.vatäinter und Güter nn

zustehet. /Inn» 1713. '
Zu Abschied 21. (Seite 31.)

. Uert» ist die Bene.i.iung eines einzelnen Bezirks in Unterwalden. In Nidwald-.. gab es d.ren eils. Ans der Einthei.nng

" "Uertenen- beruhte die Zusammensetzung des Landralhs; die Nerte Herg.Swvl z. B. gab sechs Mitglieder ... denselben.
Zu Abschied 22.

. Ans das Begehren von GtarnS wird den 19. Juli Vorn.ittagS 9 Uhr eine Sitzung der ....interessierten Orte behufs einer Be-

>ng stb,, die herzustellende Einigkeit gehalten. Solo.hnrn forderte ans. zu berathen. w.e alles ... den alten Stand gesetzt werden

Katholisch Gl rns trug darauf an. die V. katholischen Orte wieder in die Mi.^nngd» Grafschaft Baiwn und der
Wien Aenuer aufzunehmen, in Folge dessen eh dann zur Beilegung des Ab .-,anchzal..schen Gesfln.f S behnlfl.ch se... wnr -

«sucht Glarns ich bei den Vororten zn erkundigen, ob eine Er.nnernng ... allge.ne.nen Ausdrucken .hnen ...cht zuwider

"»d dabei die Erörterung des Handels mit de». Abte zu recommandieren. Fre.bnrg schl.eszt sich an. erklärt, daß der ge-

Friede ein Scheinfriede und ein erzwungener sei. Bleibe die Sache in 5lntn so könne die Einigkeit ...cht h°.-

^^Ilt werde» In vorigen Kriegen "ab- man weder Land, noch Leute zurückbehalten, und überdies) seien die Vororte mächtig

Tröste ...an die Katholischen nicht, so wurden sie ans den Tagsatznngen »immer erscheinen. Die fremden Mächte machten

^ ^Nnem^ei, zn Nutze Die Katholisch-" würden eher selbst sich in den Abgrund stürzen, damit die Evangelischen auch darem
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geriethen. Es ist der Ansicht, daß man den Frieden „in andere terminos reducieren sollte/ und weist daraus hin, daß Partus'
ren und Standespersonen in den beiden Vororten das nicht ungern sehen würden. Basel warnt davor, den Vororten gegeu^

etwas zn specialisieren, wodurch nur Erbitterung hervorgebracht und der Ruf der Unparteilichkeit beeinträchtigt würde. End^
wird beschlossen: „Glarus, Basel, Freiburg, Solothurn, so zu Aarau gcmittlet, sollen ^deputiert sein, den beiden Vororten die ^
»spürende Uneinigkeit und schlechtes Vertrauen gegen einander vorzustellen und in Kvnvralibus deren Prudenz und Generell
„anHeim zu geben, auf Mittel und Temperament zu gedenken, wie die alte Vertraulichkeit und Harmonie restabiliert werden
„zumalen auch zu trachten, das Aebtisch-sanctgallische Wesen hinzulegen.' Den 21. begab sich die Deputation zu den Gesa»d^
von Zürich und Bern auf das Rathhaus. Diese sprachen ihren Dank aus, bezeugten ihren guten Willen gegen ihre MiteidgeiwI!^
so wie ihren Wunsch, Bünde und Frieden zu halten. (Tageb. von Joh. Balth. Burckh.)

Zu Abichied 22, o. (Seite 32.)

Den 7. Juli beschick der sranzösische Ambassador durch seinen Secretär eine Deputation von Bern nach Solothurn. Herr ^

Erlach und Steiger wurden abgeordnet. Zu diesen sprach der Ambassador „substanzlich' folgendermaßen. In: Kol a <lon»e ^
prvmivr Moment » s'inknrmer sie la Situation present« >1» I,. Korps llvlveligue et a orckonne ä son Amkassselour
revenir invessalnent vn Luisse, »Ii» <Ie pouvoir se enneerter svee I'Lstat <ie kerne svant I'ouverture <ie la llivtte

rale. 8« Illuseste reKsriiv eomme un xranil mslkvur Is ckcsunion lies Kantons, eile eruit, gu'il est neeessaire <I'x
ter un prompt rvmvlle, »ans Ivlpiel l'ennvmi eammun >Ie In »atian prolltera incontestablement <iu «iesnräre

puisgu'une kois, gue la paix sern kalte, i> se trouvern plus en estat que samais, <ie fuire vsloir ses prvtontions
la cessio» gu'vn vs Iu> kaire >iu Hucke <le Ulilan. l,e Komte <iu I,uc » I'orckre «le commeneer »es ckemarckes per

concerter, si In ckosv est possible, avee les illaxnik. Leixneurs eie kerne et il propose a III/ les kepute« «ie

dien examiner, si les Peines, aii Ie ko^ se trouvv pur rspport uu Korps e» xeneral sont die» ou m«> lo»«iee5> ^

llernier cus il vspere, qu o» trouveru Kon ile lui «iemonstrer qu'il n'x u rien ü erainllro, et gue mulxre I kloiss'^^.^
qui puroit entre les uns et les autres, lu kepudliguv ne laisser» pus <ie se soutenir et el/stre tnugonrs e» estat

»es ulliv2. Li uu oontraire, lies lllupststruts pruilents et ssxes voxent, gue ce kut un Kien ltv rumener les covurs ol ^
vsprils uu mesme poiut, e» ve ras lTVmbsssucleur a vrckre cle elemunäer Ie secours et lu lumiere <le !ll/ llv Ker»o ^
«l'uxir <Ie coneert »vec vux, «l'une munivrv, «pi'ils puissent s'sppercvvoir <ie l'estime et <>e 1'umitie sinxulierv, ,
Ms u pour eux. Dieß wurde sub silvntio dem baslerischcn Gesandten von den berncrischen den 9. Juli mitgetheilt. '
von Job. Balth. Burckh.)

Zu Abschied 23. (Seite 35.) , ^
Der Art. 10. unter der Rubrik „deutsche gemeine Vogtcicn überhaupt" ist unter der Rubrik „Landgrafschast Baden und u>

freie Aemter" zu finden. Statt des daneben stehenden Art. 13 lies 15.

Zu Abschied 26. (Seite 39.)

Unter die Ueberschrift „Landgrafschast Thurgau" ist noch zu sehen: Art. 323, Judikatur und Eoinpctcnzsache».

Zu Abschied 37. (Seile 46.) ^
Der Friedensvertrag von Rorschach wurde gedruckt unter dem Titel: „Fricdens-Vcrtrag nach den. Original: wie derselbe

„Beider Lobl. Ständen Zürich und Bern an einem: Danne Jhro Fürstl. Gnaden des Hr. Prälaten von St. Gallen Herren

„Gesandten, Am anderen Theil, Vermög Behdseitig aufgehabten Vollmachten In Rorschach beabredet und undcrschriebcn wo ^
„den 24. Martii ÜIVKKXIV." — Von Seite des Prälaten folgte dann eine Schrift betitelt: „Ursachen, Warumb ohnbcfragl, .

„ohnerlanbt Seiner Römisch. Kaiserl. Majestät die ReichS-Fürsil. Stüfst St. Gallen über das zu Rorschach nur bloß aufs ^
„seits tvillkührliche Gencinbhaltung hin abgehandletc Friedens-Project, Ferner nit hat schreittcn können, noch sollen."

Schloß Neucn-Ravcnsbnrg den 39. Junii 1714. — Aus diese Schrift erschien im Octobcr 1714 ein „Wahrhafter bericht, Da ^
„erhällct Wie behde Löbliche Stände Zürich und Bern Mit denen Stifst St. Gallischen H. Hrn. Deputierten den Fpicdens-^ra ^
„in Rorschach mit aller Bescheidenheit anfsrichtiglichcn behandle» helfsen, Einer Seits: Ander Seits dann wie besagte
„Stände in dem sub 39. Junii 1714 zu Neu-Ravensburg in Druck gegebenen Illanikest dessentwegen so ohngrundlich bcsch
„werden wollen."

Zu Abschied 33. (Seite 48.)

Der Art. 11k Polizeiliches gehört den untern freien Aemtern an.

Zu Abschied 39, o. (Seite 49.) -

Die Rede, welche DWLuc den 13. December 1713 an die katholische Tagsatzung in Lucern hielt, ist gedruckt in Zellwe /r

schichte der diplomatischen Verhältnisse u. s. w. Älo. I. Absch 2. S. 249—243.
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Zu Abschied 41. (Seite 54.)

Dem Grafen Du Luc wurde aus sein Begehren van der Regierung von Bern ihr Hau« zu Baden für die Dauer des Con-
eingeräumt.

(Au Abschied 41, b». 4. Seite 54. B

Sari je (Sarge, Serge, Sarsche) „ein dünnes wollenes Zeug, stark geköpert, etwa« gewalkt, auf der rechten Seite etwas ge¬

muht »»j, xi„em Schnitt geschoren."
Zu Abschied 44, a>. (Seite 58.)

Der Preis der Lebensmittel und der Logis war in Baden damals ..»gemein hoch. Die Gesandten snhrcn nicht in ihren

^Uipage». weil die Stadt für Kutschen undienlich war; insgemein liehen sie sich ans Tragscsscln zu den Sitzungen tragen.
Au Abschied 44, o. (Seite 58.)

Dieses Schmahlied ist betitelt: „Ein kurtzes und kurtzweiligcs, ein lustiges und listiges Gesang vom Zürcher- und Berncrkrieg.
Ltironoloxium oder Aahlbuchstaben:

veei-InaVvrVnt In to Mim. k«»Im 20.

Zürcher und Bcrncr haben auf dich gewandt das Böste.

. Dieses „kurze" Lied cuthält nicht weniger als vierzig Strophen. - Uebrigcns erschienen als Entgegnungen darauf zwei andere

^chte, ein „Gegenklang" in 80 Strophen und eine „ketorsio" m 41 Strophen.
Zu Abschied 43. (Seile 62.)

. In der Sitzung von. 10. Juli berichtet Appenzell, daß zehn Tage vorher in seinem Land und in der ganzen Nachbarschaft

"" Arn. entstanden sei es hätten die Evangelischen in. Sinne die Katholischen zu inassacrieren, in Folge dessen viele zu flüchten

^»"geu hätten. Aehnliches berichtet auch St. Gatten. (Tageb. von Joh. Balth. Burckh.)
Abschied 60, irr. (Seite 81.)

Die Rede, welche Du Luc vor Verlesung des Revcröbricseö an die Gesandten hielt, ist gedruckt in: Zellwegcr Geschichte der diplo-

^ischeu Verhältnisse u. s. w. Bd. I. 2. Abth. S. 279.
An Abschied 65, v. (Seite 89.)

Da« Schreibe» des Königs von England bezog sich aus die Dcsensio» der Grafschaft Neuenbürg in. Falle der Roth. (Bern.

^ISManuale 7 Aug 1715 ) Bern wünscht der Antwort beigefügt, daß dem König durch dessen hohes Ansehen unschwer fallen

bei dy.' höhen Potenzen alle nöthigc Sicherheit für die Grafschaft Neuenbürg auszuwirken, und macht sich anheischig, seine
^rrcchtlichcu Pflichten getreu zu erfülle».

Abschied 103, (Seite 130.)

Ehrend dieser Tagsatzung traten die uui»tcressicrten Orte zweimal unter Landammann Zwicki zusammen, um sich über Mittel

""b Ncge zu bereden wie das alte gegenseitige Vertrauen in. Vatcrlai.de wieder hergestellt werden könnte. Man vereinigte sich

dahin, daß Zwicki nach seiner Rückkunft den Stand Glarus veranlassen solle, an die unparteiischen Stände daS Ansuchen

^ stelle», j.bör die Lage der Dinge nachzudenken und ihre Ansichten zu erösjnen. Dem Abschiede sollte das nicht inseriert werden.
Neb. bo» Joh. Balth. Burckh.)

Au Abschied 106. (Seite 134.)

Der unter „Rhcinthal" stehende Art. 294 s. ist unter Grafschaft Sargans zu stellen.
Zu Abschied 114, r. (Seite-142.)

stU.ernct bezeichnet das vor den. Com.nissarius und vor Zeugen errichtete Verzeichnis; der Lehen und Rechte, welche der Lchcn-

,'Nkr vvn seine». Lehenherren zu Lehen erhalten zu haben erklärt. Qu er »et prästicren (preter yuernet) ist s. v. a. eine

Erklärm.q geben, ei» solches Verzeichnis; errichten. Franc-a-Land: ein vom Lob- befreites Grundstück (?).
Z u A bschied 118. (Seite 146.)

st^st Clemens XI. erklärte in einem Brevc vom 10. October 1713 den Friede» von Baden für ungültig. Das Breve ist ab-

^"ckt j». »nd Hotlinger Archiv für schweizerische Geschichte und Landeskunde. Bd. I. S. 214 ss.
Abschied 137, K. (Seite 168.)

Die Werdcnberger I'-0tt an der Zahl und reformiert, beschwerte» sich über folgende Puncte. Erstens wollten sie nicht, daß in

Brief gesetzt werde daß der Landvogt 8-9, der Landschrcibcr 2 Pferde auf die Weide treiben könne; der Weidgang gehöre

Ferner wollten sie den. Landvogt den Holzhau in ihren Wäldern nicht gestatten und ».cht zugeben, daß, wenn si- Hn.ter-

"'""Wen wollten, sie dieselben zuerst Glan.« vorschlagen sollten. Endlich beschwerten sie sich, daß. wenn ein neuer Landvogt

b'e, derselbe immer Neuerungen einführe.
Zu Abschied 137. (Seite 169.)

staid, auch Lcidtag (s. Absch. 167, S. 204) nannten die Vieler den jährlich wiederkehrenden Tag der RegimcntSer-
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Neuerung deßwcgen, weil jeder zugleich schwören mußte, daß er eine Anzeige »rächen wolle, (leiden, laiden wolle), wen» er
Unrechtes von einem Andern wisse. (Tageb. von Joh. Balth. Burckh.) „Einen zur Strafe verleiden" sS. 1t93. Art. 2bö< ^
s. v. a. anzeigen, damit er gestrast werde. — In andern Gegenden des Bisthnms Basel nannte man jenen Tag den '„Frevel

Di« Geschichte der reformierten Gei
formierter Pfarrer daselbst, geschrieben.

Zu Ab sch ied 167. (Seite 204.)
Schon inr Juni 1720 war eine Gesandtschaft von Bern zur Vermittlung der Streitigkeiten abgegangen, bestehend aus H'

nymuö von Erlach, Joh. Rud. Tillier, I. I, Sinner und Karl Thormann, hatte aber ihren Zweck nicht erreicht. Der

Mediationstractat vom 14. Februar 1721 enthält folgende Puncte: 1) Alles, was seit dem Lcidtag von 1718 erfolgte, bei ^
Befugsamc es semer verbleibt, die Klagen, Artikel und anderes, was auf die Bahn gebracht worden, und was deßwcgen in

leö r

, Zu Abschied 156, b. (Seite 193.) ^
Di« Geschichte der reformierten Gemeinde zu Baireuth hat im Archiv siir Obersranken Bd. VII. Heft 2. Sam. Barth,

scitigen Protocollcn steht, so wie auch die im Herbst 1720 vorgegangene, zuvor lang unterlassene GerichtShaltnng — das a>M' ^
zu keinem Erempel und keiner Conscquenz dienen und den Rechten beider Theile und sonderlich dem Vertrag von 1610 nickst^
theilig sein. In Folge dessen sind die Eide des Meyers und der Stadt Biel wieder zu leisten, als wodurch der Frirdr

hergestellt sein soll. 2) Bürgermeister, Rath, Bürger und Gemeinde werden ihr Leidwesen über das Vergangene d'cni Bis^

zeugen, und dieser wird ihnen wieder die frühere Huld angedeihcn lassen. 3) Die au« Biel Abwesenden sollen bei ihrer N» ^
der Amnestie Genoß sein. Wer an seinem Vermögen geschädigt zu sein glaubt oder der Meinung ist, daß ihm etwas, das
gehöre, vorenthalten worden sei, hat sich an den competierlichcu Richter zu wende»; der angelegte Arrest ist aufzuheben.

Zu Abschied 170, Ii. (Seite 209.)
Es waren den 23. Januar 1721 a. St. Vermittler von Zürich und Bern in Glarus angekommen, von Zürich Burger»"

Eschcr und Rathsschreiber Hirzel, von Bern Schultheiß Steiger und Venncr Tillier, und waren den 30. Januar vor gesell ^
Rath und später vor versammelter Landsgemeinde ausgetreten, um die Werdenbergcr zur Gnade zu empsehlcn. — Die
Artikeln bestehende sogenannte „Remcdur", durch welche die Angelegenheiten der Werdcnberger geordnet wurden, erhielt k"» ^
März 1725 vom dreifachen Landrathe ihre Bestätigung.

Abschied 187. d. (Seite 234.)
Die Zürcherdeputation bestand aus Hans Ulrich Nabholz und Johannes Muralt.

Zu Abschied 210, <z. (Seite 253.)
Zürich gab seine Ratification z» diesen 18,000 Gulden Zürcherwährung oder 20,000 Gulden Berncrwährung den 27- -o

1724, Bern den 16. Juni 1724.

Zu Abschied 232. (Seite 274.) ^
Bei der Uebersicht über die Herrschaftsangelegenheiten füge man zu Anfang bei: Deutsche gemeine Vogteien überhaupt

Art. 28. Jnstizsachen.
Zu Seite 297.

Zu diesem Jahre ist zu bemerken, daß die mailändische Capitulation, welche mit Graubünden de» 3. Sept. 1639 erriclstA ^
den war, den 24.ODctobcr 1726 in Mailand zwischen Jhro Kaiser!. Kathol. Majestät und den Lobl. gemeinen drei Bünden
beschworen wurde. Da« Capitulat sowohl, als die Beschreibung des letzten Actus sind in deutscher und italienischer Sprache gedr>
Die im October 1726 beigefügten Zusätze und Erläuterungen sehe man in den Beilagen Nr. 8.

Zu Abschied 233, a. (Seile 280.) ..^r
Eharacscristisch sind die Verhandlungen, welche zwischen dem Plenipotentiarius und den Gesandten der beiden

das zu beobachtende Ceremoniale stattfanden. Sie sind in extenso dem Abschiede beigelegt; wir halten es nicht für »npa

einen Auszug daraus zu geben. ^ ^i,
Nachdem die Sccretaricn der beiden Stände durch den Ucbcrrciter beim Prälaten hatten anfragen lassen, wann es ihm

sie zu empfangen, und sie dann das Bewillkommungscompliment abgelegt und der Legationssecretär Hermann dasselbe bei
sandten von Zürich und Bern erwidert hatte, besprachen sich Letztere Tags daraus am Morgen de« 1. Octobers auf dem Na

über die Titulatur und das zu beobachtende Ceremoniale. Unterdessen fährt Hermann in einer mit sechs Pferden bespannte» ^
chaise vor, um die Gesandten zu dem Plenipotentiarius in die Propstci abzuholen, wo, wie der Abgeordnete erklärte, ^ sie

oben an der Treppe empfangen werde. Blasius litt nämlich am Podagra. Es wird ihm gesagt, daß die Gesandten, ob"'" ^
erwartet hätten, daß der Plenipotentiarius sich an einen dritten Ort würde abholen lassen, wegen dessen Unpäßlichkeit sich
verfügen wollten. Da aber der Prälat den Titel eines Ambassadors nickt habe, so versehe man sich, daß derselbe ihnen

-erweisen werde. Hennann erwidert, der Character des Prälaten sei ein Jntcrmcdium zwischen einem Ambassador und
Envoyo und entspreche dem des Herrn Bcndenrieder in Paris, dein übrigens bei allen Gelegenheiten die Ehre eines Ami
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Giesen worden sei, und dem der übrigen kaiserl. Minister, in Folge dessen er bei der Confcrenz obenan sitzen werde. Die Ge¬
übte» entgegnen,der Herr PrAat habe den Character eines Ambassadorsnicht, und wofern er sich nicht belieben lassen
^e, Gesandten die Treppe hinunter entgegen zn kommen und in Ansehungder Sessel eine Gleichheit zu beobachten,so
urdm sie sich he„msiigt^he», Instruction bei ihren Ständen dariiber einzuholen. Hermann meinte, wenn sie in kaiserlichen
^>den wären, so würde dem Begehren der Gesandten vom Prälaten sofort entsprochen werden; er werde demselben aber darüber

friere». Den Titel Erccllenz, den man dem Herrn Prälaten gegeben, nehme derselbe nicht an, da er Geistlicher sei, Hermann
Achtet darüber an den Plenipotentiarius; dieser willigt aus Consideration in das Begehren der Gesandtenein und verspricht,
gleich siin Logemcnt zwei Treppen hoch sei, so viel zu thun als „sein schwaches Pedal" ihm zulasse. Die Gesandte« danken sür

^geschickte Chaise, da die Wohnung des Prälaten nicht entfernt sei und die Chaise nicht alle vier Gesandten fassen könne. —
e> der Ankunft der Gesandten standen vor der Hvsthüre Hermann und des Prälaten Secrctär, innerhalb derselben der Propst von
"'g»au, des Prälaten Caplan, der Oberamtmann und andere Beamte in zwei Reihe». Unten an der Treppe empfing sie der
^lat. Seine ganze Begleitung ging voran die Treppe hinauf, aus sie folgte der Prälat, dann die Gesandten,zuletzt die beiden
"Diarien, von Hermann geleilet. Mitten durch die in zwei Reihen aufgestellten Beamten und Bedienten traten der Prälat und

ihm Gesandten in das Zimmer, in welchemum einen ovalen Tisch gleiche Sessel ohne Lehnen standen. Der Prälat saß
°°n, hinter ihm zur Linken Hermann,zur Rechten der Gesandten deren beide Sccrctäre. Der Prälat leitete seine Proposition
" de», Titel i Hochgeacht/, Wohledlc, in» besonders Hochgeehrteste Herren! ein. Nach vollendeter Conscrenz verlies, er zuerst
^ Äiimner. Dann Mittagstafel an einem ovalen Tisch; aus Seite der Fenster saßen mitten an der Tascl am Ehrenplätze die
'sandten, ihnen gegenüber der Plenipotentiarius. Bei der Verabschiedungbegleitete dieser dieselben wieder bis in den Hof.

Das Ccrcmonialc, welches 1742 (Absch. 495. S. 656. Lit. p.s beobachtet wurde, als der Botschafter in die Tagsatznng abgeholt
war folgendes.

^ Die Nachgesandten verfügten sich mit den, Landvogt und dem Landschrciberin die Wohnungdes Botschafters. Der unten im
H°use sie empfangende Legationssecrctär geleitete sie die Treppe hinauf, wo oben der Botschafter sie empfing und jedem der Ab¬
ordnete» die Hand reichte, darauf vorangehend sie in sein Zimmer führte. Die Abgeordneten theilcn sich in zwei Reihen, der
^ichaster stellt sich oben in die Mitte, Der zürcherische Gesandle legt sein Compliment ab, das vom Botschafter erwidert wird.
0"" ging es zur Audienz. Der Botschafter verläßt zuerst das Zimmer, die Abgeordneten folgen; ans der Straße nehmen die

Austen von Zürich und Bern den Botschafter in die Mitte und geleiten ihn bis in die RathSstnbe. Dort erheben sich die
llsannnclten ersten Gesandten von ihren Sesseln und der Bürgermeister von Zürich geht dem Hereintretenden einige Schritte ent-

Stgen. ^r Botschafter setzt sich (neben ihm steht der Legationssecrctär), ingleichem die Gesandten. Alsdann liest der Botschaf-
" Mit bedecktem Haupte seine Proposition ab, die Gesandten hören sie bedeckten Hauptes an. Darauf erhebt sich jener von seinem
9sel, der Bürgermeister von Zürich begleitet ihn bis in die Mitte des Zimmers, und die zweiten Gesandten geleiten ihn mit

^ ''che», Ceremoniale wie früher, in seine Wohnung und sein Zimmer, wo sie sich verabscheuen.Der Botschafter geht voran« vi«
" die Treppe, reicht jedem die Hand und der Legationssecrctär begleitet sie noch vollends bis auf die Straße.

Zn Abschied 271, ck. (Seite 317.)
. Messelcric ist das Amt eines Messelier. In einem Statut heißt eö: II« (die Herrschastsherren) peuvent »u»si etablir
^ ülvsjmsiyi-g t'oi'ötivr»et zpgrckes pour Is conservstioo sie« lruit« et diens de Ig terrv — also Bannwarte z sür die
^"Haltung derselben hatten die Nntcrlhancn eine Steuer zu entrichten.

Zn Abschied 322. (Seite 378.)

Schern mb bezeichnetdie Eichelmast sür die Schweine.
Zn Abschied 323. (Seite 379 )

Dieser Vertrag ist besonders gedruckt nntcr dem Titel: Beurischcr Vertrag zwischen Jhro Hoch-Fürstl. Gnaden. Herrn Bischofs
Dascl, an Einem und Lobl. Stadt Biel an dem Andern Thcil, aufgerichtet den 1. August 1731. Er ist auch in daö Fran¬

ke übersetzt und gedruckt worden.
Zn Abschied 335, a. (Seite 4(X), 461.)

Diese Uebcreinknnft wurde von der glarnerischcn Landsgemeinde den Mai genehmigt, von Zürich die Genehmigung durch
und Burger den 4. Juni nach Glarns abgeschickt.

Au Abschied 333. (Seite 438.)
^ Licht aus diese Vorgänge wirst das Ickemnire justiliontik paur des» Iremblex, Sinckie cke Ig «socke cko Ig Ilepublique cke
^növe en 17Z4 u,,d die Leelgirei»«emen» apolossiques cke» kmls imputvs ü (ouis (e Port, Premier Siockio cke «enevv

>'4nnve 1734.
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Zu Abschied 342, <z. (Seite 417.)
Aus Beseht der h. Obrigkeit Zugs wurde folgende Schrift herausgegeben: Vindioise Ueipublivse Tuxiensis oder N<0"'

der Freyheit und Rechten des stehen Standes der Stadt und Amts Zug zu Steuer der lieben Wahrheit. Zug 1732.
Zu Abschied 35V. (Seite 43V.)

Der Vortrag der Gesandten am Ig. Februar 1733 ist gedruckt unter dem Titel: Präposition, Welche von den Lobl. Evü»Z'
tischen und Zugewandten Orthen Lobl. Eydgnoßschast Herren Ehren-Gesandten an Herren Landt-Amman»
Rath Lobl. Stands Appenzell Außer-Noden underm 19. Febr. 1733 in Herisau abgelegt worden u. s. w. Ebenso sind auch
den, welche die Gesandten später an Landammann und Rath von Anherrhoden und an Alt-Land»mmanu und Rath vor der
absandten, gedruckt.

Zu Abschied 35V. (Seite 433.)
Das Schreiben ist gedruckt unter dem Titel: Schreiben, so von den LöblichenEvangelischeu und Zugewandten Orten ^

guoßschasstZürich u. s. w. an Herrn Landamman und Rath zu Herisau unterem 18. Mcrtz 1733 abgelassen, auch an Herr» -
Landammanu und Rath zu Trogen, desgleichennaher Teusfcn unter gleichem Dato commuuieiert worden, Betresscnd den »»^
nommcnen Auszug und obschwcbendcstrauriges Blutvergießen.

Zu Abschied 353, o. (Seite 442.)
lieber den Verlauf der Landsgemeinde zu Hundweil erschien: Kurtzer Verlaufs der gehaltenen LandS-Gemeinde zu Hundwck >

Lobl. Stand Appenzell Ausser-Rhoden, so geschehen den 1v. May 1733 ür guter Ordnung ist verhandlet worden.
Zu Abschied 37V, o. (Seite 474.) .

Der Markgras von Baden hatte die Stände ersucht, dahin zu wirken, daß der Theil seiner Lande vom HeilerSheimer-
auswärts gleich den Waldstädten und dem Frickthal in die Securität und Garantie gesetzt werden möchte. Bern verspricht >»
Schreiben vom 19. März 1734 sein Möglichstes dafür zu lhuu.

Zu Abschied 374. (Seite 43V.)
Schwanung: siehe zu Seite 1193. Art. 259.

Zu Abschied 373. (Seite 435. Li) ^
Eine detaillierte Beschreibung dieser Unruhen ist gedrucktvorhanden unter dem Titel: kvlstion des Troudles gui o»t

dans la Ville de t-vneve pendsnk I»nnee mil sept eent trento-guatrs. kauen, 1736 mit beigefügten Aktenstücken.
Zu Abschied 39V, o. (Seite 521.)

M i ti o t, ursprünglich ein Getreidemah, der Viertel eines Testers. Ein Minot Salz enthält 1VV Pfund.
Zu Abschied 393. (Seite 526.)

Es muß hier bemerkt werden, daß der Bischof von Basel später 1739 mit dem König von Frankreich- einen Vertrag zur ^
siellung des Bisthums bei den darin waltenden Unruhen schloß, in welchem der König sich unter Andcrm anheischig macht, a»i
Fürst-Bischofs Ansuchen Truppen zur Aufrechterhaltung der Ruhe in das Biötbum zu sende». Dieser Vertrag ist gedruckt »»
dem Titel: Traite entre 8s Nuseste le Kol tres-Lkrötien de llrsnoe et de !>!svsrre et son etzltvsse Illr. le krinee
de öasle eonclu » Loleure 11 Leptembre 1733 et rulitie ü Verssiltes le 22 du memo mois. — Unter ebendemselben^
wurde auch eine .Convention" wegen Auslieferung der Deserteurs vereinbart. .

Zu Abschied 4l8. (Seite 552) ^
Beispielsweise folgt hier eine Rechnung des baslerischen Gesandte» Joh. Balth. Burckhardt jgr., über die Ausgaben wäh^

der Hin- und Herreise nach Baden und seines Aufenthaltes daselbst.

Januar. Pfd. Sch. Januar. M-
15. per die Instruction 1. 1 Dein Großweibel für Verehrwein .

Trinkgelder — 9 Ucber das Fahr
Denen, so die Pferde gebracht. . . . 1. 1v 17. Dem Jakob Siegsried eine Post
Zu Stein übernachtet sammt den Repräsen- Für den Stattbot Beck ....

tauten (Blumer und Pfister) . , . 5V.— 2V. Herrn OberstzunftmeistersDiener per Diverse
Trinkgeld in die Küche 1. 1v Für Almosen . . . .

. in den Stall l. 1v 21. Trinkgeld, Capucincr, Obs
16. Zwei Mann über den Berg . . . . 1. iv Sattler

Brugg, Mittag 38. V5 Perrückcnmacher
Trinkgeld in die Küche und den Stall . . 1. 1V Dem Schmicdt

3.
3.
2- 10
2. 10

2. 10
3. 12'/-

1S
1. IS

3- --

5. 9
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Januar.

Hnm Rathsfubstitnt gor den Abschied
Herrn Baron Reding per dito
Herrn Rcgistrator Honoranz .
Den P. Eapucincrii verehrt .
Dem Hechlwirth zu Baden
Drinkgeld in Küche und Stall
Der Tochter s parte

Barbier
Fahrgeld aus der Rückreise
Jwei Mann über den Berg

2" Steile über Nacht
Drinkgeld in Küche und Stall

Jakob Siegsried eine Post

Drei lkcberreiter und zwei Litiercn her 9

Psd. Sch. Januar. Psd. Sä

24. - Jedem 4 Gld. Rittgeld 25. —

18. 15 Einem Knecht 7. 10

18. 15 Fracht von 2 Saum 10 Maß Wein 13. —

4. 10 Wägeli, Emballage sc 3. —

201. 05 Herrn OberstzunstmeistcrS Diener . 1. —

4. 10 Dem Ileberreiter von Zürich für den Abschied . 1. 10

1. 05 Rittgeld der Herren Ehrengesandtcn per 9 Tag
5. 064. 10 und 12 Morgeusuppen . . . .

1. 10 Herrn Hieronymus Gemnseus für 42>/j Psd.
1. 10 Zucker, 2 Pfd. Chocolade und 1 Pfd.

22. 10 Wachslicht 25. 52

2. 10 Caise, Thee, Tabak . . . . . 7. —

2. 1» Den Armen in Rappen 12. —

56. 05Tag

Zu Abschied 420. (Seite 554. Auen.)

Das Schreiben Marsays in dieser Angelegenheit ist gedruckt unter dem Titel: lettre de Iii? I« Lointe <Ie Marsaz-, Ministre

^4«nt du voi de I» Lrnnde vretAAiiv «upres du Voüsblv Lorps llolvetiiiue ecrite uux Maxnillques 8oiK»eurs 8indic»
^»»svil de l» Vvpublique de «enevo, le 5. Ileevmüre 173«!.

Zu Abschied 490. (Seite 564.)

Das Memoire der beiden Repräsentanten ist gedruckt unter dem Titel: Memoire adresse par los 8eixne»rs kepresentsns
^ ^viisdlez Lsntons äs Surick et vorne le Vendredi 4. Vetobre 1737 sux MsKniii^ue» 8ei^neurs 8indies, et Louseil.

Zu Abschied 430. (Seite 566. L. 14.)

^ Dieses Memoire ist gedruckt unter dem Titel: Memoire adresse pur les 8eixneurs vepreseutans des voüavles Laatons

^^rioh ret. st« Lerne, >v Mardi 24. 8eptei»5rv 1737 uux Mu^uillquvs 8eixneurs 8i»dies, kelit et Lrand Lonseil de la
^ vepnbliizue de t-envve.

Zu Abschied 430. (Seite 566. L. 15.)

eis Memoire ist gedruckt unter dem Titel: Memoire adresse par les 8eix»vurs vepreseutans de» voüavles Lanton»
i,. ^"riei, et de Verne le vendredi 4 Oelolire 17Z7 aux Ma^niliques 8eixneurs 8indies, et Lonseil de la Ville et kepu-

Leneve. '
Zu Abschied 430. (Seite 566. L. 20.)

^ Dieses Memoire ist gedruckt unter dem Titel: Memoire adresse par Monsieur de la Llosure, vesident de vrance aupre»
' ^'»e et kepubligue de «eneve au Maxuiligue keilt Lonseil, le Vendredi 4 »etobre 1737.

Zu Abschied 430. (Seite 568.)

'bb 2. llloveniber trat de Lailtreo aeech vor deee grosten eeied tleieeeee Prath und hielt einen Bortrag, der gedruckt ist Nieter dem
bjzxgnrs prononee a I'^udienee du keilt Lonseil de la Nepublique de ttenbve le 2 Aovemlire 1737 par 8oo

^»en - -ae Monsieur le Lomle de vautrec.
Zu Abschied 435, n. (Seite 576.)

..... ... i. .. .. ^ ^ ^ ,

> - Z.W» .7« ,7« «...d.,».»« » -»M.

5.

Zürich hatte nämlich

als Gld7verspr°chen. ES verabsolgte nun diesen Beitrag. Der Bau der Brücke
Beitrag an eine gewölbte Bruck (Pfeiler), wclcker aus Seite von Gastcr lag und 1000 Gld.

'«s'eie ^W0 Gld.; danmter ist nicht gerechnet der eene Fuß . e , n

' Z.. Abschied 496. (Seite 657.)

der Rubrik: LandgrasschastThurgan ist vor Art. 21 n°chAr.l6 ze. stellen.
' Zu Abschied 518, o. (Seite 684.)

Nepräsenta... in Mühlhansen war Ha.chtman.. Ni-lanS Lembach
von Bern. Mühlhansen verehrte

'V°rn. Rathsmanuale Nr. 180. Seite 235, 353.)

ihni als
(Staats-
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Abschnitt: Deutsche geineine Vogteien überhaupt. (Seite 69?—716.)

Art. 1. Der Landssricde wurde in der Landgrafschaft Thnrgau im März und April 1713 von Johann Ludwig Hirzel, des

von Zürich, und Abraham Tscharncr, des Raths von Bern, im Namen der reformierten regierenden Stände, und von Joseph N

tius Rüpplin von Kcfikon, gesreitcm Landmann zu Uri und gewesenem Landammann des Thnrgaus, im Namen der kathow

Stände mit Zuzug der Gcrichtsherren in Ausführung gebracht.

Abschnitt: Landgrafschaft Thnrgau und Rheinthal. (Seite 716—724) .

Art. 6. Der Streit wurde endlich dahin beigelegt, daß Glarus seine Landvögte in das Thurgan und das Rheinthal v°r ^
abordnete.

Abschnitt: Laudgrafschaft Thnrgau. (Seite 726—837.) ^
Art. 113. Der Landshauptniann präsidierte auf den Gcrichtsherrcn-Tagen, welche gewöhnlich zu Wcinselden gehalten ,

Aus dem Gerichtsherrenstandc wählte die GerichtShcrrcnversammlnng auch den Landslieutcnant und Landsfändrich. >I 121. Die O

tierh auptleute, vom Landvogtc ernannt, übten die Oberaussicht über die Kriegöordnungcn und besorgten den Einzug der ° ^
welche in Folge von Krieg, Sanitätsanstalten u. dgl. nothwendig geworden waren, und trugen etwaige Beschwerden ihrer .p

dem Syndicate vor. jj 122. Die Namen der acht Quartiere des Thnrgaus werden zu verschiedenen Zeiten verschieden a».

ben. In dem ofsiciellen Repcrtorinm der thnrgauischcn Abschiede zu Fraucnfcld werden sie folgendermaßen aufgeführt: Erm»' ^

Weiufclden, Bürgten, Fischingcn, Wart, Danikon, Emmishofcn, Güttingen. Im Jahr 1691 werden von den acht Quartieren st 6

fünf genannt: Ermatingcn, Emmishofcn, Güttingen, Hüttlingen, Buch und Pfyn als eines. Leu führt sie mit folgenden o

auf: Weiufclden, Bürgten, Pfhn, Lommiö, Gültingen, Emmishofcn, Ermatingcn, Hüttlingen. Anderwärts (z. B. in der 9 ^
ordnnng von 1628, auch in Roth: Zustand der Landgrafschaft Thnrgau im 16. und 17. Jahrh.) werden sie mit folgenden

aufgeführt: Frauenfeld, Wcinselden, Pfyn, Lommis, Uttwyl, Emmishofen, Ermatingcn, Amrischwyl. In jedem Quartier ^ ^

Hauptorte ein „Lanfplatz", d. i. ein Sammelplatz für die Kriegsmannschaft. Die Abweichung mag vielleicht dah?r rühre»,^
man zu verschiedenen Zeiten die sog. Laufplätze änderte, fj 128. Das Landvogteiamt wurde von dem Landvogt, dein

mann und dem Landweibel gebildet, ff 137. Die Huldigungsplätze im Thnrgau waren: Frauenfeld, Fischingen, Tobest ^

Horn und Ermatingcn, Weinfelden und Altenklingen, Bürglen und Amrischwyl, Münsterlingen, Dießenhosen und Rhe^ ^
484. A n ffall, schweizerdeutsch für Bankerott. f> 682. Dieser Arbo» und Horn bctrefsendc Dießcnhofertractat wurde gedruckt

unter dein Titel: Vcrglichs-Pnncten über verschiedene Arbon und Horn betreffende Angelegenheiten,' errichtet zwischen

loblichen Ständen Zürich und Bäru und Ihr Fürstlich Gnaden, Herrn Bischof von Constantz wie auch der Fürstlichen ^

allda. Bern 1728. s j 686. Der Bischoszell betreffende Dießenhofertractat unter dem Titel: Verglichs-Puncten über versck"

Bischofzcll bctrefsendc Angelegenheiten u. s. w. (das klebrige, wie oben.)

Abschnitt: Rheinthal. (Seite 838—897.) .

Art. 193. In jeder Stadt und jedem Hof des Rhcinthals hatte der Landvogt einen LandvogtSammann zur.

über dieselbe n, fj 223.Stickel nennt man die Stäbe oder Pfähle, welche man neben eine Pflanze steckt, z. B. neben den

um demselben einen Halt zu geben. Eine „Bürde" Stickel ist f. v. a. ein Bund, ein Bündel solcher Pfähle. !j 274. iß.

f. v. a. conimissionsweise. UebrigcnS ist zu bemerken, daß hier vom Verhandeln „in fremde Orte" die ^

s s 298. Das Wort Wcinlauf heißt s. v. a. Bestimmung des laufenden Preises für den Wein. Des Weinlauss wegen Mi¬

die Bürger von St. Gallen, von denen manche Weinberge und Lehenleute im Rheinthal hatten, alle Jahre den Wcinprc^ ^

bindung mit Abgeordneten aus den Höfen. Konnten sich beide Thcilc nicht verständigen, so gab das eine Mal ei»

St. Gallen, der von seiner Obrigkeit beeidigt worden, das andere Mal ein Eingesessener des Rheinthals den Entscheid. .^ch,

1471 kam dieses Weinlaufs, sowie des Rebbaus wegen zwischen der Stadt St. Gallen und den vier Höfen Altstättcn, '

Vernang und Balgach eine Ucbcreinkunst zu Stande. In den Jahre» 1684, 1619, 1641 und 1666 wurde der Neb- „glN,

laussbries erneuert, im letzten Jahre etwas abgeändert. In Betreff des Reb baues enthält derselbe die Bestimmung der be i ^ ^
zu welchen der Lehenherr, und zu welchen der Baumann der Reben verpflichtet war. Man sehe diesen Brief von kvv

„Beschreibung der Eidgenossischen Statt St. Gallen Gelegenheit, Geschichten und Regiment n. s. w. St.

j s 376. Das Resultat der lange dauernden Verhandlungen über die evangelische Pfarrpfründc zu Atzmoos war stst^^'^^ ^
bries. — Erstens soll der Gemeinde Atzmoos obliegen, die neuerbaute Kirche sammt der Pfarrbehausung in eigenen Ihren

Stand zu stellen und zu hinkünftig allen Zeiten zu unterhalten, und wann es sich füget ohne Beschwert» eines Pstrr!

Schulstube darin zu erbauen sammt eigenem Eingang, daß es wohl beschchen möge; jedoch soll dem Herrn Pfarrer lstuu«

Wohnung von zwei Stuben für seine Haushaltung und zum Studieren sammt benöthigtcn Zimmern old Gemächern

gemacht und unterhalten werden. — Zweiten« thut löbl. gemeinem Stand Glarus sein althabcnd Collatnrrccht auf die Pstr

schins ganz ungekränkt verbleiben. — Drittens gleichwie die Gemeind Atzmoos verpflichtet die alte Mutterkirche helfe»

als solle auch ersagter Gemeind der Zugang zu derselben vorbehalten seyn, allenfalls diese neue Kirche durch Unglück (st
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^>>i>e) ruiniert wind. — Viertens. In streitigen Ehesache» zu AtzmooSsolle dasclbstigcr Pfarrherr sammt dazu gehörige» Vorgc-
eten «Mich i>argei zu sitzen hallen; wann aller von der alt ollem und deren neu untern Gemeinde interessiert waren, dann auch

beiden Gemeinden die Herren Geistlichen sammt Vorgesetzten beiwohnen sollen. — Fünftens soll die Gemeinde AtzmooSzu
"'Zeiten einen Pfarrer und Seelsorger vom Löbl. Stand GlaruS Evang. Religion aus denen daselbstigenHerren Ministers

EandidatiS, so zu ihnen Lust haben und Landleut sind, zu erwählen schuldig sein; mit dem Anfügen, dast , sobald diese ihre

^»»d vacant wird, sollen sie solches durch ein ehrerbietiges Schreiben löbl. cvangel. Stand notisiciercn, damit veranstaltet werden
'"K daß der old diejenigen, so zu der erledigten Pfarrei Lust habe:., sich ohne Anstand anmelden und sie au« selbigen einen als-

Zu ihrem Pfarrer erwählen sollen in der Hoffnung, daß wenigest zwei willige Competentcn sich anmelden werden; wann aber
^ Gemeinde zu AtzmooS zu eint old andcrm Ninistro aus denen evangcl. Herren Landleuten von GlaruS, so wirklicheälembr«
Ästigen sind und sich nicht anmelden thäten, absonderliche Anmuthung tragen wurde, auch ein solcher zu ihnen incli-

dann wohl ungesäumt zu ihrem Pfarrer erwählen können, jedoch, daß allezeit ein neuerwähltcr Pfarrer dem löbl. evaugel.
o»d GlaruS von oftbcnannler Gemeinde durch ein geziemendes und Höstich Schreiben der Gemeind ohne Kosten zur Eonfirmation

Mutiert werde. — SechötcnS. Aus solches bin hat ein löbl. evangcl. Stand GlaruS einen freiwilligen Beitrag und LicbcSftcucr
"stungcucu Kirchen- und noch habend Pfarrhaus Baukosten von Gld. 500 offeriert und verheißen, welches die Gemeind

. zu soudercr Danknehmigkeit angenommen. — Siebentes. Es verheißet dann auch löbl. evaugel. Stand GlaruS einem
"Öligen glarnerischeu Psarrherr alljährlich auf Martini das Einkommen mit Gld. 40 zu verbessernund geflissentlich bezahlen zu
Heu. Achtens. Das übrige Einkommen eines jeweiligen PsarrerS zu AtzmooS,so er auch geflissentlichvon der Gemeinde AtzmooS

° beziehen haben, bestehet in Besitzung einer anständigen und genügsamen Behausung, so nahe an der Kirche gelcgeir als
°^'H, sammt Stall und Holzschops, auch Nutznießung eines Kraut- und nahe gelegenen Banmgartenö, wie auch genügsamen

^"'">»chs für zwei «. Ii. Kühe zu wintern dazu angewiesen, das sogenannte Wächtcrgut, itein mag er eine Kuh ans der Alp haben
^das übrige Vieh in der Au sommern, mit Anhandgcbung 250 Klafter gutes W-ingewächs und 25 Fuder Holzes, so ohne Kosten

Hrn. Pfarrer in den Pfarrhof sollen geschafftwerden. Und letztlich verspricht die Gemeinde alljährlich auf jeden Martini dem
Pfarrer IM Gld. an baarem Geld auszuzahlen, also daß dieses Bcuestcium zusanunt den Gld. 4», so löbl. evang. Stand

W,s bezahlen lasset, jährlich an Geld auf 200 Gld. kommt. Es solle auch die Gemeind Atzmoos alles dieses Einkommens

so» " """" Jahresfrist zulängliche Sicherheit zu hochobrigkcitl.Händen zeigen. — Neuntens. Ein jeweiliger Pfarrer zu AtzmooS
y. evang. SpnoduS zu GlaruS einverleibt sein, und dcsselbigeu habenden Ordnungen und Gesetzengeleben. — Zehntens. Die

^chenordnung soll beobachtet und gebraucht werden, wie in löbl. evangelischemStand GlaruS, und soll ei» jeweiliger Pfarrer den
. "^dienst lMeil, wie es bis dahin geübt worden; nämlich an einem Sonntag eine Morgenpredigt, Nachmittag eine Kindcrlehre,

die a" ^°he eine Predigt, und wenn nach gehaltener Wochcnprcdigt Leichen ob 10 Iahren zu beerdigen, dann auch auf Begehren
> ^'chcnprcdigt halten, zuvor aber kann die Wochcnprcdigt darauf eingerichtet werden, und dann am Samstag das Abendgebet

' Zur Winterszeit etwas ans der Schrift erklären, mithin alle Pflichten eines getreuen Seelsorgers nach bestem Vermögen er
"'' die Kranken fleißig besuchen,gute Aussicht auf die Schul halten, und die Hausvisitation aus Verlangen der Gemeind nicht

^"lassen. Und letztlich, weil die Gemeind Atzmoos eine gelegene Schulstube entweder im Pfarrhaus old anderswo anschaffen
, ' so behalt sie auch bei allezeit einen Schulmeister zu bestellen, der ihnen gefällig und zugleich dienlich, damit die Schule recht

U»d ^Die im Archiv zu GlaruS liegende Urkunde ist datiert vom 5. October 1743, besiegelt wurde sie von Zürich, Bern
^ougelisch GlaruS im Februar 1744.s

Abschnitt: Grafschaft Sargans. (Seite 898—945.)
ZZ'i Tagmnlchcu (von mclcheu " melken) sind die Quantitäten Milch, welche die Kühe während eine« Tages geben,

h . ""ch der Käse und die Butter, welche aus derselben produciert werden. Ferner aber bezeichnetdieses Wort auch eine Abgabe,

Ii He als Regale der Landvogt zu Händen der regierenden Orte von der auf den Alpen jeden Tag producicrtcn Milch bezog, näm-
»i jedem Kessel, so viel als man eine« Tags machet", wie eS in dem 1734 gutgeheißenen Urbare steht. Diese Abgabe hieß
jt/ ^^"mhl". Siehe Bd. VIII. S. 422. Art. 40. Im Jahr 1787 bezog dafür der Laudvogt von jedem Stück Vieh 16 Krcu-

' T'ehe Band VIII, Seite 425. Art. 62.) /
^ Abschnitt: Grafschaft Baden. (Seite 982—1037.)

234. Das Erbrecht von 1637 mit seinen Erläuterungen von 1708 und 1730 und 1731 ist gedruckt in einem >771 zu
K»d " Jos- Baldiuger herausgegebenen Büchlein, dessen Titel ist: Lande« Fried, wie solcher zwischen denen Lobl. regic-
^ ^oten gemeiner Herrschaften geschlossenn. s. w. S. 23—42. js 264. Salva-Guardc-Stühd sind eingesetzte Pfosten oder

Zur Bezeichnungeines die Sauvcgardc genießendenBezirks, j s 293. Väseus. v. a. das noch in der Hülse liegendeGetreide, das
Spreue. Bruggväsen ist also der Väsen, den die Schifsleute als Abgabe für die Brücke liefern, ähnlich wie die Umwohner

Kothurn den Brugghabcr. (S. Seite 576 s.) >> 303. Das Geleit war eine Abgabe, welche von durchgeführten Weinen,
Getreide, Butter, Unschlitt, Roß und Vieh, von Metallen, Tuch, Ledcrwaaren, Holzwaareu, Fischen, Apothekerwaarcn, Haus-
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rath, Edelsteinen, Schwesel, Pulver, Gla» u. s. w. dezogen wurde. Eine solche Gcleitstasel mit ihren Ansähen ist gedruckt in ^

zu Art. 234 angcgebcueu Büchlein. S. 99—163. Eine Waare vergleiten s. v. a. das Geleit von einer ^
bezahlen. >> 317. Den 1. Julius 1714 wurde die erste reformierte Predigt in der neuerbauten Kirche und zwar von Hand N
Wols von Zürich über Psalm 65, 1—5 gehalten, s s 388. Dieses Mandat hat den Titel: Mandat, welcher Gestalten die
mit de» Unterthanen der Grafschaft Baden, über Schuld-Sachen rächucn, Schuld , Erb- und Auökauss-Bricss an sich kausst"
gen, zu samt über solch erkaufte Schulden gestellten Zug-Ncchte. — Dieses Mandat ist gedruckt in dem oben zu Art. 234 a»!^
gebenen Büchlein.

Abschnitt: Untere freie Acmter. (Seite 1638—1656) ,
Art. 55. F aßn achtsabrichtungeu: s. zu Seite 1276, Art. 28s. s> 135. Ucberarrung (nicht Ueberarmuug)

Ackern in ein Nachbarseld hinein, was hie und da auch Acfern genannt wird.

Abschnitt: LauiS und Mcndris. (Seite 1673—168t.) „

Art. 171. Ansprachen sind die ausgeliehenen Gelder. 173. Hcimstcur ist die Summe, welche der Gatte seinE ^
bei Eingehung der Ehe verschrieben hat. s s Art. 137. Etwas in Verdank nehmen bedeutet s. v. a. über etwas uachd^
sich berathe».

Abschnitt: Lauis. (Seite 1681—1165.)
Art. 361. Crida, wie es in den Abschieden geschrieben wird, richtiger Grida, bezeichnet eine öffentliche Publikation,

s> 264. Das Vig anale war eine Auflage, welche die Gemeinde sich von den Lehenleutcn bezahlen ließ, welche Güter bearbe>
so den Fremden gehörten.

Abschnitt: MendriS. (Seite 1165—1112.)
Art. 415—417. Diese Artikel sind unter Lauis zu stellen; der in den Abschieden ohne Vorname vorkommende Landsch^

von Beroldingen ist Karl Moriz zu Lauis.

Abschnitt: LuggaruS und Mainthal. (Seite 1112—1114.)
Art. 444. Terrieri sind die alten Laudsaßcn.

Abschnitt: Luggarus. (Seite 1114—1135.)

Art. 572. Sahen, feines wollenes Zeug. ,Molle oroisve trvs ledere, toute äelsine^; entstanden aus dem ^
licheu 8sAum, 8sss. ss 572. Ein Rubbo ist gleich 25 kleinen Mailänderpsunden, das Pfund zu 28 Unzen. s> 572.
ursprünglich die Last eines Saumpfcrdes; dann aber bezeichnet Saum auch das Gewicht eines Ccntncrs. (Siehe
Art. 159, Saum Waaren, S. 1154, Art. 161, Saum Käse, Saum Reis.) s s 572. Ein Leget (Lagel, Loge!) ist ein

das 33—35, auch, aber seltener, 37 Maaß hält. Zwei Lagelu bilden die Ladung eines Saumrosses. (Siehe auch ^
Art. 91.) >> 596. Eine Brentc ist gleich 2234/4 franz. Cubikzoll; sie enthält 33 Pinien, die Pinte 2 Bocalc. — 3"' ,d,
thal war das Verhältnis! folgendes für den Wein: 1 Brenta 66 Bocalen, 1 Bocale — 32 Unzen, 32 Unzen m 1 großes chl
14 Unzen 1 kleines Pfund.

Abschnitt: Bcllcnz, Bollenz und Riviera. (Seite 1135—1167.)
Art. 4. Passonata bezeichnet eine Reihe von Pfählen, die zur Abwehr des Wassers und zum Schuhe des Users cinget

sind, ss 24. Schwirren, Schwihren sind eingerammte Psählez S. 1141, Art. 51 werden Schwirren oder Fach nnt^'^,
verbunden. Fach ist eine Wasscrschwelle in einem Flusse, die vorzugsweise aus Faschinen besteht, s s 35. Der Rauhen des ^
gouats s. v. a. der Runs, das Rinnsal, ss 59. Caneparv (besser Canuaparo) ist s. v. a. Seckclmcister. ss 63. HanfreZ
sind Maschinen, auf welchen der über dem Feuer gedörrte Hanf gebrochen wird; anderwärts nennt man diese Operation'
retschen. s> 65. Zesing, germanisiert aus Sesiuo (Sechser), eine kleine Kupfermünze, welche den Werth von 6

einem halben Soldo hatte. — Stara ist ein Getrcidemaß, das z. B. zu LauiS 1662^/iz franz. Eubikzoll faßte, ZU
faßte die große Stara 1483s/z, die kleine 1322/4 srauz. Cubikzoll. — Als Oelmaß enthielt die Stara 12 Bocalc. —

gel der sind Gelder, welche (wohl als Abgabe) für die Burren bezogen wurden. Burrcn, romanisch Burra, oder auch ^
sind große Hölzer, gefällte Stämme. Im Mainthal z. B. war verboten „Borren oder große Hölzer" aus dein
flößen bei Strafe der Confiscation derselben. Das Burrengeld ist mit der Stanimlöse in andern Ständen z» vergleichen, ^

ren mit den „Stumpen", S. 1315, Art. 2., d. i. mit den der Aeste beraubten Stämmen, —,155s. Ob unter „Tryetcr
Tratten, d. i. Gemeinweiden zu verstehen sind? — 159. Ein Spalen Käse ist ein Fäßcheu, in welchem gewöhnlich 6, n
auch 7 Käse eingeschlossen sind. Da ein solcher Käse durchschnittlich 32 Pfd. schwer ist, so repräsentiert ein solcher Spalen
Gewicht von ungefähr 196—266 Psund. — 176. Die Eonsoli sind die Dorfammänner, Dorfmeistcr, Dorfvögte.— ^
bezeichnen, wie im Schweizerdeutschcn das Wort „Sporen", auf dem Gebiete der Wasserbaukunst kleinere oder größere Dä»n
vom Ufer in den Fluß hinein gebaut werden, nm dessen Bett zu verengern.
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Abschnitt: Schwarzenburg, Orbc mit Tschcrliz, Grandjon und Murtcn. (Seite: 1168—1266.)

Art. 4. Das Lob (I->u<1a, Inucki-i, I-iugomiiim, laude»..!., Inuduni-Iaud) bezeichnet das Geld, welches der Herr des Lehens für die

^laubnib. das Lehm zn veräußern, von dem Bescher des LchcnS als Anerkennung seines EigcnthnmS erhielt; dentsch Ehrschah,

^"verkauftes oder vertauschtes Stück Lehenland laudieren oder beloben (S. 1211 Art. 435), s. v. a. von demselben das
°b verla»gm. ss 42 .Amortcrisalion, auch Amortissement, ist die gegen eine Entschädigung vom Souverän gegebene Erlaubnis;,

""Grundstück in todte Hand zu kamen ss 85. Nißgrund s. v. a. heruntergerutschter Grund ss III. Trattengcld ist eine

""ldie Ausfuhr gelegte Auflage, ss 122. Ein K o P f (coupe) enthielt (1713) 4 gusiterous pessnt« 11V ^ ü 18 «neos lalivre.

^ l22. Oesterlichc Habcrköpfc sind die Köpfe (eoupes) Haser, welche ursprünglich zn Ostern an die Geistlichen abgeliefert

"""den mußten, ss 122. Die Gerberic (bierberia, «eredenu) ist das Recht des Grnndhcrren auf eine Garbe oder ein Acqui-

in Geld von Anem bestimmten Grundstücke. S. 1211, Art. 468 heißt es: Gcrberie oder das Primizrecht der Scheunen,

^ welches jährlich jedes Hans in der Herrschaft Montagnh eine Garbe Weizen schuldig gewesen ist. ss 125. Abcrgcmcnt bc-

das Uebcrlassen eines Stück Lande« zu einem Erblehcn; einem ein Stück Land abergieren s. v. a. zu einem Erblehcn

^'en. Abcrgataire ist der Inhaber cii.es solchen ErblchenS; dieser hatte bei der Uebernahme des Lehens eine bestimmte

^"'"'ue zuzahlen, welche En trage hieß(S. 1231,Art.665). ss 128.Passativ» ä CloS et Rccord, vollständig: Passaliondes
^iäClos et Record s. v. a. „Einschlagung oder Einzänmimg der Matten zu Emd" („daß kein Anderer mit seinem Vieh darcm

^°id fahre"). Der Landschaft Waadt Sahung 1610. ss 129. Coutnmicr bezeichnet die zusammengetragenen obrigkeitlich

'""ttwunirtcn Ucbungörcchtc einer Landschast. ss III- Die Homologation besteht in der ösfcntlichen Verlesung und Einregisiric-

"'»geiner lchtwilligm Vcrsügnng. ss 142. Präscription s. v. a. Vcrjährnng. ss 171. Die Rcconnaijsancc, roeo»»itio, ist

^Anerkennung der Rechte Anderer und der Pflichten gegen die Berechtigten. >> 176. Uebcr den Schühcnkönig siehe in Band
S. 724, Art. 219. ss 224. Cantonnement, Eanlonniercn ist das Anweisen eines zusammenhängende» Bezirks, auf

^'"Zehnten, Grundzinse m s. w., die bisher ans zerstreut liegenden Grundstücken hafteten, verlegt und vereinigt werden, ss 251.

^Pauateric'bestand in der Lieferung von drei Broten, welche jeder Unterthan seinem Herrn (ursprüglich für dessen Jagdhunde)

^ich entrichten mußte (später wurde diese Abgabe in Geld verwandelt); die Chapouncric in Lieferung von Capauncn.

^ 2t>5. Ehrtagwcn: ursprünglich eine anö Gesältigkeit oder zu Ehre jemandes, also freiwillig und ohne Entgcld übernommene

^«beft, im Gcgcnsah von Zwingtagwen. (Staldcr); französisch zouinevs it I.ra« (Seile 1217, Art. 496). ss 259. Schwänten
^ v- a. Waldung, überhaupt Gehölze aushanen, auöreuten, eigentlich machen, daß etwas Gehölz schweint, schwurt d. i. schwin-

Die Schwanung S. 480 t., ist das Schwinden oder die Abnahme, da§ allmähligc Klcincrwcrden, und das Abfchwcincn

^ Zahl der Nichter S. 1311 Art 5, ist s. v. a, die Verminderung. Eine Schwante (Taille) ist ein Stück Wald, das aus-

^"wt worden ist ss 270. Snbhastation ist da« Ausgreiscn und die Versteigerung verschriebener oder dargebotener

Länder für betriebene Schulden, ss 273. Die Droits de four sind die Rechte, welche ein Lehen- oder Grundhcrr ans eine

.^»bc von den Backöfen hat FoccagcS sind Feüerstattzinse oder auch Abgaben für Bennhung der Forste durch solche, die nnhungS-

sind, ohne Eigentbümer zn sein, ss 276. 'Rentier f. v. a. Zinörodel. j> 285. Die Moissorr ist hier eine Abgabe,

dem Psarrer anstatt der Primizgarbc bezahlt wurde; sonst bezeichnet sie auch die Steuer, welche dem Herrn an die Kosten

^ Ernte bezahlt wird ss 295 Das R-convrement (oder die Rccouvre S. 1226, Art. 598) bezeichnet das Eintreiben von

schulde». s> zz« Die Eommise ist das Recht des Lchenhcrrn, das Lehen zurückzuziehen, sobald der Vasall den Bedingungen
"'^uachkomml 'unter welche» er das Lehen empfangen hat. >> 367. Censiere ist s. v. a. ein Bezirk zinspflichtigen Landes.

^28- Die Meslralic bezeichnet ursprünglich das Amt desjenigen, der über Maß und Gewecht tue Aussicht zu sichren hat; d.e

°l°rie (auch Villieuti«) besteht in der Verwaltung der Ländcrcic». Hösc, Einkünfte, deutsch: Mcverthum. ES wurden aber
!""dnMestralic lväter andere Rechte; V. Jurisdictionen verbunden, s s 440. Pslugtanwen (Pflngtagwen) s. v. a. Frondienste mit

^ Pf-uge, , 4P1 Rapen (r-mea) sind Stücke Land, welche mit Gestrüpp bewachsen sind. » 443. Der Vidom, auch

, (Viee dominua) ist derjenige, dem der GerichtShcrr die immerwahrende Ausübung der weltlichen Jurisdiction übergeben

. ' Da« Vidomatreebt .S 1218 Art. 508) das Recht, dieselbe auszuüben, s, 455. Avoinerie ist die Verpflichtung zur

Wichen Lftsmmg eines gewissen Quantums Hafer, ursprünglich für die Pferde der Gericht haltenden Herren. Die Avoinerie

Mch ein FenerstattzinS sein(Siehe S. 1222, Art. 545) und heißt dannFeuerstatthafer. s s 459. Die Qnette (nicht Onötess be-

eine Ab.mbe welche die Fischer in Seen und Flüssen de». Herrn ursprünglich in Fischen geben »..igten, s, 460. Parchetö su.d

^"""-»hängende in eine». Bifang'befindliche Grundstücke, vorzüglich von Weinbergen, ss 489. Plngköpse, En..,,.:. de elmrrue.

Waizen bestellende Abgabe Vwn den Pflügen. Siehe S. 1211, Art. 437. ss 507. Censes fonciereö sind d.e Grund-
s> 5«.; m ii- --uum. >> 527 Curia! s. v. a. Gcrichtschreibcr. ss 539. Ehar(r)oirS (auch Cha(r)r.age) smd

^"fuhren? >, 344 Egance ist die Nepärtition („Verglychung oder Abtheilnng") der Zinsen ans ein zerstückeltes ZinSgnt.

^ W. PSgniers'sind Weiden, ss 722. Messel ist Mischelkorn. » 303. AnSschmeizen s. v. a. auspeitschen, von Schmer»
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(s. v. a. Schmiß) ein Schlag mit der Ruthe, ff 863. Daten sind Kiefern (pi»»s silvvstres). ff 348. Wedeln f. v. a. ^

wellen, ff 4647. Commu naillezehnten war der Zehnten von Allmendland.

Abschnitt: Grafschaft Uznach und Gaster. (Seite 4266—1282.)

Art. 28s. Abrichtnng ist das Rechtsprechen des Landvogts über Polizeivergehen, zu welchen derselbe seitweise hie- und

in seiner Vogtei reisen mußte. Die FaßnachtSabrichtnngen in den untern freien Aemtern (S. 4641, Art. 55) sind

die zur Faßnachtszcit vorgenommenen Beurtheilungen solcher Vergehen, ff 42. Das Kett ist der eingeschlossene Raum, in >»elö

die Wasserrader der Mühle sich befinden, ff 79. 82. Mahlhauscn (Mallhanscn), der einzelne Gang, die einzelne Mnh^

den beiden Steinen nebst deben Zubeh'orde. ff 92. Tagmannssachcn (gew. Tagmenösachen) sind die Angelegenheiten, welche „

Tagmen (oder Tagwen) d. i. Kirchengemeinden betreffen, ff 464. Letze ist s. v. a. Abschicdsgeschenk. ff 469. Das WafV'

Fachen vermachen s. v. a. durch eine zum Behuse des Fischfangs ans Aesten gebildete Wand den Zndrang des Wassers he»""

Abschnitt: Stift St. Gallen. (Seite 1296—4366.) e

Seite 4361, Li». 24. Ein Ausspruch zu beschlossener Hand ist ein Ausspruch, bei dem man sich nicht »och ^

Hand zu Abänderungen vorbehält, ff S. 4361. Kpec.1. Die Eschen (der Stadt Wyl). Der Esch, auch die Esche bezeichu^ ^
zu gleicher Zeit bebauten zusammenhängenden Aeckcr eines Dorfes, einer Stadt, dann auch daö den Bann eines Ortes bu

Landf in diesem Sinne ist es synonym mit den Zielen (der Stadt Wyl. S. 1365, Lin. 16 v. n.).

Abschnitt: Rappcrschwyl und dessen Höfe. (Seite 4366—4326.)

Seite 4314. Art. 5. Abschweinen: Siehe zu S. 1493, Art. 259. f > 4315. Nummer 2. Stumpen: Siehe zu S. 1156,

ff Seite 1316, Art. 12. Meyenbraut bezeichnet ein mit einem Mcycn (Blumenstrauß) versehenes Backwerk.

(Ilelvelisv Ltniclivioxi-aplün etc. S. 77) erzählt: „Im Jahr 1599 den 47. May ward auf dem Hos (zu Zürich) den Boge»!^^
„ein Meyeten oder Ankenbrant (Ankenwecken) geben, darin» gestekt ein blühender Traube, reifse Erdbeere, ein reifscs Rogist^

„Gerstenährc und eine Haber-Thünnen."



Verzeichnis? der fremden Gesandten
während dcr Jahrc 1712 bis 1713.

Papst-

^ «iacomo Carraccioli, Erzbischos von Eph-snS, accreditiert als apostolischer Nuntius de« 10. Mai 1710. Er zeigt den 11. Oc¬
tober 1712 sxj„,. Ernennung als Sevretnrio <>oi Nil, an, reist aber erst un October 1716 ab.

Residenz: Atters, Lucern.

^ «irela.no Vincentini, zeigt von Rom aus seine Erwählung znm apostolischen Nuntins den 1. October 1712 au; er scheint aber
^ auf seinen Posten gekommen zu sein.

- 1716, 27 Mär.- Bataalino, Internuntius.

^°!°ph Firrao Erzbischof von Nicäa, accreditiert als apostolischer NnntiuS den 20. October 1716, abberufen den 30. October 1720.
Residenz: (vermuthlich) Altors.

. 1720, 23. Dcccmber: Abbate Bondori, Internuntius. ^ ,

' D°tne,.ico Passionci, Erzbischof von Ephesus. accreditiert als apostolischer Nuntu.S den 30. Jnl, 1721, abberuft,, den 18. Octo¬
ber i7zg

Residenz: Luccrn und Altors.

, Vom 26 October 1730 bis 31. Mai 1731 ist JntcrnnntiuS Conte Gio. Batt. Lnzi.

«i°. Battista Bar»., Erzbiscbos von Edessa. accreditiert als apostolischer Nuntius den 23. Apr.l 1731. abberufen den Z. März

"2g ^abgereist den 17. September 1739s. Residenz: Lucern.

«°rl°'Fwmes?Dmwh E^bischlf vo.^Rho^ als apostolischer Nuntins in. August 1739, abberufen den 25. N°-

"°">ber 1713 sabgereist den 29. März 1711h ^

II. Frankreich.

^ranyois Chiles de Vintimille Gras du Luc, als ordentlicher Gesandter accreditiert: Marly den 25. November 1703, abbe-

^'a"^Tl)^ Marquis d'Avarap. l'Etiou. Courboison und La Bros,°, Baron von Lussay. Lieutenant-

«°"°.al Ihr» konigl. Majestät Armeen. Ritter deS militärischen Ordens St. Ludw.gS, als ordentl.cher Gesandter accred.t.ert
12. October 1716, abberufen den 23. November 1726.

ordentlicherGesandter accreditiert den 30. September 1727, abberufen den 2. Apnl 1737.

^ Marquis de Courteille. Mitglied des königlichen Rathes u. s.w., als ordentlicher Gesandter

^rredilicrt den 1. Januar 1738, abberuft« den 12. April 1719.
, Geschäftsträger von 1739 bis 1715: Mariane.

Residenz: Solothurn.
168--



134l) Anhang.

<?. Römischer Kaiser.

Franz Ehrcnreich, Gras und Herr zn Trautmannsdors, seit 1701 Botschafter, den 22. Mai 1712 von Kaiser Karl VI.
dingS accreditiert (1713 wird er außerordentlicher Botschafter genannt); abberufen den 21. Juli 1715. Nach seinem Abß^
versah, dessen Geschäfte als Delegierter vom 16. November an Franz: Joseph Hermann.

Residenz: WaldShnt.

2. Baron von Greuth, kaiserlicher Envovv 1711 bis 1717 wegen des Abt-sanctgallischen PacisicationsgeschästcS, von 1?^ ^
1725 mit einigen Unterbrechungen kaiserlicher Envoys bei den'III. Bünden und zugleich auch kaiserlicher Administrator
Herrschast Räzüns. '

3. Blasius, Abt von St. Blasien, immerwährender Präses der vorderöstreichischen Prälaten, accreditiert als außerordeN'
Plenipotcntiarius den 28. Juli 1725, gestorben den 15. Januar 1727. u

1. Paul NiclaS Graf von Reichenstein, als bevollmächtigter Minister accreditiert den 5. November 1727, abberufen den 22- »>
1733. — Legationssccretär: Franz Joseph Hermann.

Residenz: Jnzlingen (bei Basel), Rheinfelden.
5. Johann Anton Turinetti, Marchese von Priv und Pancalieri, wirklicher geheimer Rath u. s. w., als kaiserlicher Botschafter a

diliert von Kaiser Karl VI. den 23. October 1733, von Maria Theresia als königlich ungarischer Minister den 11. Ju»> " »
abberufen zu Ende 1716. — Legationssecretär bis 1736 Franz Joseph Hermann, nachher Joh. Karl Joseph Severin llstssi'
von Bender.

Residenz: Basel.

6. Philipp Gras von Frohbcrg (Eomts äv lHontjoxv), kaiserlicher geheimer Rath, Ritter des deutschen Ordens, Landconiwea
der Baley Elsaß, von Karl VII. accreditiert den 21. März 1712. Legationssecretär: Franz Anton Wochcr.

Residenz: AltShanscn.

II. Spanien. ^
1. Laurentius Verzuso, Markgras Beretti Landi, als ordentlicher Gesandter accreditiert Madrid den 11. Dccember 1763/ »

seine Abberufung an den 5. August 1716.

2. Felir Cornejo, accreditiert als außerordentlicher Resident den 16. Februar 1723, zeigt seine Abberufung an den 23. April ^
3. I. Blas Jover, Ritter, accreditiert als außerordentlicher Jnviato den 2g. September 1712, zeigt seine Abberufung

2. September 1711.
Residenz: Luccrn.

L. Sardinien.

1. Graf von Viry, als PlenipotentiariuS für die Capitulation des dießbachischen Regiments accreditiert den 30. Juli 1733, i
berufen den 31. Januar 1739, von Bern mit zwei goldenen Medaillen, zusammen im Werth von 120 Duralen beschenkt-

L7 Großbritannien. ^z.
1. Abraham Stanyan, Ritler, als außerordentlicher Gesandter accreditiert den 11. Mai 1705, abberufen den 30. November ^

Er reiste von Bern den 13. März ab, beschenkt mit einer goldenen Kette und einer Medaille zusammen im Wer

500 Ducaten und beehrt mit einem schmeichelhaften Abschiedssch.rciben. ^ n
sPesme de St. Saphoriu, wurde den A April 1716 als Minister accreditiert; Bern erkannte ihn aber nicht an,
sein Vasall war.) . ^

2. Franz Manuing, als Minister-Resident accreditiert den 3. Juli 1716, abberufen den 31. October 1721. Von Bern wur

bei seiner Abreise mit einer Medaille von 100 Ducaten beschenkt. de>!
3. Graf Armand Ludwig von Marsay, accreditiert als Minister bei sämmtlichen Orten der Eidgenossenschaft und »och besonders ^

evangelischen Orten den 29. Mai 1733, abberufen den 10. November 1738. Er verabscheidet sich bei Bern den 12-
1739 und wird vom Rathe zu Bern mit einer Medaille von 100 Ducaten im Werthc beschenkt.

1. Johann Burnaby, Ritter, als Minister-Resident accreditiert den 22. Januar 1712, in Bern den 16. März 1713 becoms ^
tiert, zurückberuft» den 22. September 1719 und voir Bern mit einer goldenen Kette aus dem Schatzgewölbc im Wer
200 Ducaten und niit einer Medaille im Werth von 50—60 Ducaten beschenkt.

Residenz: Bern.

<1. Schweden.
1. Marcus Friedrich Baron von Högger, accreditiert als Resident bei den evangelischen Orten von Könist Karl XII- den 9-

ber 1717, von der Königin Ulrica Elconora den 16. April 1719, von Friedrich von Hessen-Kassel den 2. April 1720.
Residenz: Coppct.
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2.

Eerome de Lamberty, accreditiert den 25. September 1723.
Residenz: Nyon.

Abraham Maudry, Bürger von Genf, accreditiert den M33.

^ II. Preußen.' Äseph von Fels, Burger von Bern, Cämmerer des Königs von Preußen, accreditiert als preußischer Resident bei den evange¬
lischen und den zugewandten Orten den 25. Juli 1716, blieb als solcher bis 1734. Den 21. Januar 1718 forderte ihn der
Noth von Bern auf, diese mit seinem Bürgerrechte unvereinbare Stelle aufzugeben.
David Alary , als preußischer Agent bei den evangelischeilStänden accreditiert den 29. Februar 1716; als solcher ist er noch
^23 in der Schweiz.
8ranz Pictet von Varembcrg, mit außerordentlichenAufträgen an Zürich und Bern abgeordnet und accreditiert den 29. April 1721.

I. Holland.
A°hann Ludwig Runkel, als Secretarius der Generalstaaten bei der Eidgenossenschastaccreditiert den 24. Decembcr 1711.

Residenz: Schafshausen.

Ii. Hessen-Kassel.
Samuel voll Loys zu Vennes, als Resident für die Republik Bern accreditiert den 20. Juni 1710.
Geronie de Lamberty, als Resident beim Kanton Bern accreditiert den 25. September1723, den 12. Juni neuerdingsaccredi-
>>M vom König von Schweden als Landgrafen von Hessen-Kassel. Residenz: Nyon.
^ M. von Rotberg, als außerordentlicher Gesandter bei den Städten Zürich, Bern, Basel und Schasshausen accreditiert den

November 1727, verabschiedetsich den 1. November 1730. Residenz: Basel.
I,. Württemberg.

^üich von Negendauk, Biccpräsidcut bei der mömpclgardischcn Regierung, accreditiert als außerordentlicher Gesandter den
Decembcr 1724.

^ ^ Iii. Republik Venedig.
^ 8m>iccsco Savioni, vcnetiauischcr Resident seit 1711, verabschiedetsich den 20. August 1714.

Maria Vincenti, als venetianischer Resident accreditiert den 21. Juni 1714, übergicbt sein Creditiv den 23. October und
z ^abscheidet sich den 22. Juli 1717.
' ^"steppe Giacomazzi, als venetianischer Resident accreditiert den 13. März 1717, hält in Bern seine Antrittsrededen 20. Sep-

ümber 1719, verabscheidctsich den 1 t. October 1719.
Residenz:Zürich.

2 Französische Residenten in Genf.
' la Closure, accreditiert den 1. Mai 1698, zurückberufenden 3. März 1739. Während seiner Abwesenheit vom 22. Decem-

2 b» 1703 bis im Januar 1713 fungierte, jedoch ohne ossiciellen Character, für ihn sein Secretär de la Loziherc.
Ehampeanraccreditiert den 6. Mai 1739, zurückberufenden 4. Dcccmber 1749.

Englische Residenten wurden in Genf, obgleich England es dringend wünschte, vom Rathe nicht zugelassen.

1.

' Verzeichnis) einiger geistlichen Herren.

j Fürst-Acbte von St. Gallen.
z. ^egar Bürgisser ans Luccrn, erwählt den 10. Januar 1696, gestorben den 28. November 1717.
3 Rudolphi aus Laibach, erwählt den 17. Decembcr 1717, gestorben den 7. März 1740.

'"^stin II. Gugger von Staudach aus Fcldkirch, erwählt den 23. März 1740, gestorben den 24. Februar 1767.

j ^ Fürst-Acbte von Pfäsers.
2. y ^ Zulagen ans Luccrn, erwählt den 10. Januar 1707, gestorben den 30. Juni 1725.
Z. ^'"brosiuö Müller aus Rapperschwyl, erwählt den 12. Juli 1725, gestorben de» 30. August 1738.

°">f»cius III. Psistcr aus Tuggen in der March, erwählt den 10. September1733, gestorben den 21. Januar 1769.

j ^ Fürst-Aebte von Einsiedel».
aurus von Roll von Emmenholz aus Solothuru, erwählt den 4. October 1698, gestorben den 29. August 1714.
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2. Thomas Angelicus Schenkli aus Wyl (St. Gallen), erwählt den 13. September 1714, gestorben den

3. Niclaus II. Jmfeld aus Sarnen, erwählt den 7. September 1734, gestorben den 1. August 1773.

Acbte von Engclberg.

1. Joachim Albini aus Vosco im Mainthal (Tcssin), erwählt den 23. November 1694, gestorben den 11

2. Maurus I. Ninderlin aus Aegcri, erwählt deir 19. Juli 1724, gestorben den 19. Deccmber 1730.

3. Emanuel Crivelli aus Altorf, erwählt den 16. Januar 1731, gestorben den 4. September 1749.

Fürst-Bischöfe zu Konstanz.

1. Johann Franz Schenk, Freiherr von Stauffcnbcrg, erwählt den 21. Juli 1704, gestorben den 12. Juni 1740.

2. Damian Hugo, Graf von Schönborn-Buchheim, erwählt den 12. Juni 1740, gestorben den 19. August 1743.

3. Casimir Anton, Freiherr von Sickingen, erwählt den 4. November 1743, gestorben den 29. August 1750.

Fürst-Bischöfe zu Basel.

1. Johann Könrad II. Baron von Reinach-Hirtzbach, erwählt den 11. Juli 1705, gestorben den 19. März 1737.

2. Jakob Sigismund von Reinach-Sleinbrunn, erwählt den 10. Juli 1737, gestorben den 16. Deccniber 1743.

27. August 1734.

. Juli 1724.
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